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Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Vertrages vom 13. Juli 1957 zwischen der 

Deutschen Demokratischen Republik und der 
Volksrepublik Polen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik.

Vom 21. März 1958

Entsprechend § 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 1957 über den Vertrag vom 13. Juli 1957 zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der 
Sozialpolitik (GBl. I S. 669) wird hierdurch bekanntgemacht, daß der Vertrag mit dem am 28. Februar 1958 in 
Berlin erfolgten Austausch der Ratifikationsurkunden nach seinem Artikel 19 am gleichen Tage in Kraft ge
treten ist.

Berlin, den 21. März 1958
Der Chef der Präsidialkanzlei 

und Staatssekretär beim Präsidenten 
der Deutschen Demokratischen Republik

O p i t z

Verordnung
über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der 

Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die Zusammenarbeit und die gegenseitige Hilfe auf
dem Gebiet des Zollwesens.

Vom 27. März 1958

§ 1
Das in Berlin am 24. August 1956 Unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demo

kratischen Republik und der Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die Zusammenarbeit und 
die gegenseitige Hilfe auf dem Gebiet des Zollwesens wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2
Das Abkommen ist nach dem Notenaustausch über die erfolgte Bestätigung gemäß Artikel 17 am 4. Dezember 

195S in Kraft getreten;
§ 3

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 27, März 1958

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister
Der Ministerpräsident für Außenhandel und Innerdeutschen Handel

G r o t e w o h l  R a u
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Es wird auf die am Schluß des vorliegenden Gesetzblattes befindliche Beilage 
„Mitteilungen des zentralen Operativstabes Nr. 2“ hingewiesen.


